10 Jahre „Verweisgespräche“ als Teil eines präventiven Erziehungskonzepts

Die Verweisgespräche (verpflichtendes Gespräch zwischen betroffenem Schüler, seinen Eltern, verweisgebender Lehrkraft und einem Mitglied der Schulleitung nach einem 2. Verweis im Schuljahr) sind zu sehen als Teil des proaktiv und präventiv ausgerichteten erzieherischen Konzepts des Gyki, das die enge erzieherische Zusammenarbeit zwischen Elternhaus, Schule und Schülern fördert. Eingebettet und vernetzt ist diese Maßnahme mit diversen weiteren erzieherischen Schwerpunktsetzungen (z. B. Einbindung der Schulsozialarbeit in schwierigen Fällen), die in den letzten Jahren auch unter Mithilfe der Eltern, der Kommune und anderen Partnern kontinuierlich weiter entwickelt wurden.

Verweis auf Homepage/ Erziehung Mindmap zu erzieherischen Maßnahmen/ 

Die Genese: Die Idee des „Verweisgespräches“ entstand 1998 aus einer Reihe von aktuellen Anlässen heraus, die dadurch gekennzeichnet waren, dass stark verhaltensauffällige Schüler trotz diverser Sanktionen und häufig auch unter Unterstützung dieses problematischen Verhaltens seitens des Elternhauses eine schwerwiegende Belastung für den Unterricht, den Unterrichtserfolg, die oftmals unter der Verhaltensauffälligkeit leidenden Mitschüler und das Image der Schule generell darstellten. Da die zu damaliger Zeit angewandten Grenzziehungen (viele Verweise, Nacharbeiten, Hinweise an das Elternhaus etc.) mehrfach wenig Wirkung zeigten, wurde von einigen Kollegen in einem Arbeitskreis die Interventionsmaßnahme „Verweisgespräch“ und ein klar vereinbartes Sanktions-Procedere (Verweisgespräch nach 2. Verweis, 3. Verweis als verschärfter Direktoratsverweis, Ausschluss vom Unterricht, Versetzung in eine andere Klasse, Androhung auf Entlassung etc.) entwickelt. Dieses wurde anschließend mit allen Kollegen, der Schulleitung und auch mit Schülern aus der SMV abgesprochen. Dieses Konzept wird seit 1998 konsequent umgesetzt.

Die Ziele: Wie aus der Entwicklung der Maßnahme abzuleiten, war es von Anfang an das Ziel, wirksame Grenzziehung bei stark verhaltensauffälligen Schülern zu erreichen. Profitieren sollten davon die Mitschüler, die Schule, die davon belasteten Lehrkräfte, die Familien und nicht zuletzt der betroffene Schüler. Es ging und geht also nicht um ein Abstrafen des „Täters“ mit einem primär repressiven/ destruktiven Ziel, sondern vorrangig um proaktives vor allem an der Prävention orientierten Erziehen, das nicht zuletzt dem verhaltensauffälligen Kind vor allem in seiner sozialen Persönlichkeitsentwicklung helfen soll, indem es ihm z. B. Optionen bezüglich seines problematischen Sozialverhaltens nahebringt und ihm bei deren Einübung behilflich ist. 

Ein zweites Ziel und gleichzeitig unabdingbares Umsetzungsmerkmal der Maßnahme war natürlich die Einbeziehung der Eltern. Dies geschieht in dem Bewusstsein, dass Erziehung nur gelingen kann, wenn Eltern und Schule zusammen- und nicht gegeneinander arbeiten, wenn immer im gegenseitigen Respekt deutlich wird, dass wir zusammen im Interesse des Kindes arbeiten und wenn das gesamte Wissen über das Kind in die Konfliktinterventionsmaßnahmen einfließt. Dass z. B. Eltern ihr Kind in seiner Persönlichkeit, seiner Emotionalität und generell in all seinen Besonderheiten deutlich besser und intensiver kennen als Lehrer ist sicherlich unbestritten, dass aber Lehrer wahrscheinlich einen besseren Einblick in gruppendynamische oder soziale Verhaltensweisen des Kindes haben und auf einen pädagogisch breiten Erfahrungsschatz und eine fundierte Ausbildung in diesem Bereich zurückgreifen können, sollte auch in die gemeinsamen Überlegungen bezüglich der möglichen Interventionen eingehen. 

Vielfach begegnen sich Eltern und Lehrer in solchen von starken Verhaltensauffälligkeiten des Schülers geprägten Fällen als „Geforderte“, „Frustrierte“, manchmal „Ratlose“ und in einzelnen Fällen als ziemlich „Ohnmächtige“. Dieses für die Erziehenden oftmals eigentlich Verbindende, das aber als solches für beide Teile schwer kommunizierbar ist, weil es eben als Scheitern empfunden wird, wird in vielen problematischen Situationen eher als Trennendes, als Schuldzuweisung und als Vorwurf kommuniziert, was wiederum nur zu verständlich wird, weil es doch um sehr „Wertvolles“ und damit stark emotional Besetztes, nämlich unsere Kinder geht und weil wir der Kommunikation nicht die ihr zustehende Bedeutung und damit einhergehend den entsprechenden Rahmen geben.

Die Umsetzung: Genau hier setzt das Verweisgespräch an. Wir setzen mit der Einladung zum Verweisgespräch und der gemeinsamen Terminvereinbarung das Zeichen, dass uns das Kind wichtig ist, dass uns das Gespräch mit Ihnen über ihr Kind wichtig ist und dass wir uns Zeit nehmen. Wir geben dem Kind unsere Zeit und wir, Eltern und Lehrer/ Schulleitung, geben das deutliche Signal, dass es uns ein wichtiges Anliegen ist, eine Lösung in einem Problemfall oder einer Krise zu finden, die immer auch eine Chance bedeutet.

Vom Ablauf her ist ein Verweisgespräch in gewisser Weise ritualisiert. Wird in der ersten Phase zunächst die zu der ausgesprochenen Sanktion (2. Verweis) führende Situation analysiert und (hoffentlich) ein Einverständnis bezüglich der Berechtigung dieser und eine Schuldeinsicht seitens des Täters (meistens sind es Jungs) erzielt, geht es in der zweiten Phase des Gesprächs um das gemeinsame Finden einer oder mehrerer „Zielvereinbarungen“. Diese haben einerseits das Ziel, dass das Verhalten des Schülers sich bessert zum anderen aber generell das Anliegen, das Kind/ den Jugendlichen in seiner Entwicklung zu fördern und ihm zu besserem schulischen Erfolg zu helfen. Dies kann nur gelingen, wenn Eltern und Lehrkräfte ihr Wissen über das Kind bündeln, dieses zu einer Verhaltensänderung aufrufen und motivieren sowie individuell angemessene und wirksame Zielvereinbarungen im Gespräch mit dem Kind entwickeln und bereit sind, deren Umsetzung konsequent zu begleiten. Auch hier sei nochmals deutlich gesagt: Das alles geschieht vor allem auch im Interesse des betroffenen Kindes, wissend, dass unterlassene Grenzziehungen und eine Akzeptanz starker Verhaltensauffälligkeiten sich im späteren Leben statistisch relevant negativ für die betroffenen Kinder und die Gesellschaft auswirken, weil sich solches Verhalten (z. B. in Form von Mobbing) oftmals chronifiziert, wenn das Kind damit erfolgreich ist, was leider in schwierigen Klassenkonstellationen noch zu oft der Fall ist.

Rückblick und Erfolge: Die anfängliche Skepsis bezüglich der Maßnahme (verstärkte Konfrontation statt Deeskalation, weiterer zeitaufwändiger Belastungsfaktor, Zweifel an der Wirksamkeit der Intervention etc.) ist über die Jahre einer eindeutig positiven Bewertung gewichen. Eltern und Lehrkräfte äußern sich nach den Verweisgesprächen in fast allen Fällen positiv über deren Ablauf  und ihre erzieherische Wirksamkeit. Die bewusst als gemeinsame erzieherische Anstrengung kommunizierte Zielvereinbarung hat in vielen Fällen zu deutlichen positiven Verhaltensänderungen geführt und dazu beigetragen, dass die obig formulierten Ziele vielfach umgesetzt wurden.
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